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Gestützt auf Art. 32 Abs. 5 der Bio-Verordnung vom 22. September 19971 erlässt das Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) folgende Weisung an die in der Schweiz tätigen, akkreditierten Zertifizierungs
stellen.
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1 Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 5 Biobetriebe

1 Als Biobetriebe gelten Betriebe nach Artikel 6 sowie Säimnerungsbetriebe nach .4rtikel 9 der landwirtschaftlichen Begriffs-

verordnung (LBV) vom 7. Dezember 1998, aufdenen die Produktion nach den Anforderungen dieser Verordnung eifolgt.

Die Biosömmerungsbetriebe sind einer physischen Inspektion zu unterziehen:

a. Selbständige Biosömmerungsbetriebe jährlich;

b. Biosömmerungsbetriebe, die mit einem Heimbetrieb verbunden sind, gemäss den Bestim
mungen zur lnspektionsfrequenz der Kontrollkoordinationsverordnung (VKKL)3.
Bei der Kontrolle müssen die entsprechenden Unterlagen der nicht kontrollierten Vorjahre vor

liegen und kontrolliert werden.

2 Das BundesamtJiir Landwirtschaft kann auf Gesuch hin einen Biobetrieb abweichend von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c

der LB V vom 7. Dezember 1998 als selbständig anerkennen, wenn er über einen unabhängigen und räumlich getrennten

WarenJluss verfügt.

Bestehen im Rahmen der Kontrolle irgendwelche Zweifel, ob der Betrieb die Anforderungen an die

Gesamtbetrieblichkeit erfüllt, so müssen die Zertifizierungsstellen prüfen, ob eine Ausnahmebewilli

gung des BLW vorliegt. Falls keine Ausnahmebewilligung vorliegt, ist dem Betrieb eine terminierte
Auflage zu setzen, eine Ausnahmebewilligung zu beantragen (siehe 2.1, Art. 6).

2 Kapitel: Anforderungen an die biologische Produktion

2.1 Allgemeine Bestimmungen

Art. 6 Gesamtbetrieblichkeit

Der gesamte Biobetrieb muss biologisch bewirtschaftet werden

Bei der Prüfung von Gesuchen zur Anerkennung eines Biobetriebs in Abweichung von Artikel 6 Ab

satz 1 Buchstabe c der LBV überprüft das BLW, unter Berücksichtigung des Artikels 15 Absatz 2 LwG

sowie der Weisungen und Erläuterungen des BLW zur LBV, folgende Kriterien:

a. Der selbständige Bioteil ist ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Pflanzenbau oder Nutz

tierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a LBV).

b. Die Betriebsaufteilung erfolgt in Produktionsstätten. Der selbständige Bioteil umfasst somit ei
ne oder mehrere Produktionsstätten (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b LBV und dazugehörige
Weisungen und Erläuterungen).

c. Gemäss Artikel 6 Absatz 2 LBV ist eine Produktionsstätte eine „Einheit von Land, Gebäuden
und Einrichtungen, die räumlich als solche erkennbar und getrennt von anderen Produktions

stätten ist und auf der eine oder mehrere Personen tätig sind‘.

d. Räumlich erkennbar ist eine Produktionsstätte, wenn sie über eigene Gebäude verfügt, die

klar von jenen anderer Betriebe bzw. Produktionsstätten getrennt sind und unabhängig ge
nutzt werden.

2 SR 91091
SR 91015
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e. Die Formulierung, dass auf einer Produktionsstätte „eine oder mehrere Personen tätig sind“,
stellt einen Bezug zwischen Gebäuden und Einrichtungen und darauf tätigen Personen her.
Gebäude, die nicht (mehr) für die Bewirtschaftung verwendet werden, können keine Produkti
onsstätte bilden, da darin keine Personen tätig sind.

f. Die Beurteilung betreffend die Produktionsstätte durch das BLW muss sich im Einzelfall nicht
zwingend mit der Beurteilung durch den Kanton decken.

g. Der selbständige Bioteil weist ein eigenes, vom nicht biologischen Betriebsteil getrenntes Be
triebsergebnis aus (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d LBV).

h. Der selbständige Bioteil wird während des ganzen Jahres bewirtschaftet (Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe e LBV).

i. Der selbständige Bioteil verfügt über einen vom nicht biologischen Betriebsteil unabhängigen
und räumlich getrennten Warenfluss (Artikel 5 Absatz 2 Bio-Verordnung).

j. Es wird hier eine vollständige räumliche und /oder örtliche Trennung vorausgesetzt, um die
Kontrollierbarkeit sicher zu stellen. Die Formulierung „unabhängiger und räumlich getrennter
Warenfluss“ wird umfassend und auf allen Stufen der Produktion, Aufbereitung, Verarbeitung,
Lagerung und Vermarktung verstanden (das heisst, der Warenfluss wird zwischen den beiden
Betriebsteilen nie gekreuzt, inkl. Dünger, Saatgut, Futter, Ernteprodukte etc.).

Produkte von Sömmerungsbetrieben mit Nicht-Biotieren können nicht als biologische Erzeugnisse
zertifiziert werden, wenn von der gleichen Tierart auch nicht biologische Tiere gehalten werden. Auf
gemeinschaftlichen Sömmerungsbetrieben ist in folgenden Fällen eine Zertifizierung als Bioprodukt
gemäss Bio-Verordnung möglich:

a. Die gesamte Weidefläche und die Wirtschaftsgebäude werden biologisch betrieben und sind
klar zugeteilt; oder

b. Weideflächen werden teilweise nicht biologisch und teilweise biologisch betrieben: Jeder Pro
duzent hält seine Tiere getrennt (Haltung in separaten Gebäuden muss gewährleistet sein),
die Tiere werden jedoch auch auf gemeinschaftlichen Weiden geweidet. Die Zertifizierung als
Bio-Produkt ist möglich, sofern zwischen Bioproduzent und nicht biologischem Betreiber (Alp
genossenschaft, Gemeinde, ...) vertraglich geregelt ist, dass auf der gesamten den Biotieren
zugänglichen Fläche keine nach Bio-Verordnung verbotenen PBM und Dünger eingesetzt
werden.

2.2 Umstellung

2.2.1 Herkunft der Tiere: Spezialfall Umstellbetrieb

Die Zertifizierungsstellen müssen den Status der einzelnen Tiere bei der Kontrolle überprüfen. Ver
kauft ein Umstellungsbetrieb (Betrieb A) ein Tier nach Ablauf der Wartefrist an einen Biobetrieb (Be
trieb B), so sind das Tier und seine Erzeugnisse auf Betrieb B Bioprodukte.
Ist die Wartefrist noch nicht abgelaufen, so ist diese auf Betrieb B zu vollenden, bevor eine Biover
marktung möglich ist.

Eigene Tiere eines Umstellungsbetriebes dürfen aus einem nicht biologischen Aufzuchtbetrieb auf den
Umstellungsbetrieb zurückkehren, falls folgende Kriterien (kumulativ) erfüllt sind:

a. Der Aufzuchtvertrag wurde vor der Anmeldung zur Umstellung abgeschlossen.

b. Die Tiere wurden vor Umstellungsbeginn auf den nicht biologischen Betrieb in Aufzucht gege
ben.

c. Die Tiere müssen innerhalb der Umstellungszeit auf den Betrieb zurückkehren.

d. Die Wartefristen müssen eingehalten werden.
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2.2.2 Herkunft der Tiere: Spezialfall schrittweise Umstellung der Nutztierhaltung

Schrittweise Umstellung der Nutztierhaltung: Siehe Tabelle im Anhang 1

2.3 Pflanzenbau

Biologische Parzellen müssen genügend Distanz (Pufferzone) zu nicht biologisch bewirtschafteten
Parzellen aufweisen, damit eine Kontamination mit unerlaubten landwirtschaftlichen Hilfsstoffen ver
mieden wird (Sorgfaltspflicht). Bei ungenügender Abgrenzung (z.B. unklarer Grenzverlauf, unmittelbar
angrenzende offene Ackerfläche) oder bei Fehlen anderer wirksamer Massnahmen gegen Abdrift ist
dies als Mangel im lnspektionsbericht festzuhalten.

2.4 Nutztierhaltung

Art. 16a Futtermittel

2 Der Zukauf von Futtermitteln zur Ergänzung der betriebseigenen Futtergrundlage ist zulässig. Zukäufe müssen aus biologi

scheni Landbau stammen. Das Departement kann zur Angleichung an die entsprechenden Rechtsvorschrflen in der EU

vorsehen, dass ein begrenzter Anteil an nicht biologischen Futtermitteln zugekauft werden kann.

Der zulässige Anteil nicht biologischer Futtermittel beträgt für Nichtwiederkäuer fünf Prozent, mit einer
Beschränkung auf Eiweissfuttermittel. Als Eiweissfuttermittel gelten z. B. Maiskleber oder Kartoffelpro
tein. Die Übergangszeit läuft bis zum 31.12.2015.

Für die Zertifizierung des Bio-Raufutters gelten die Anforderungen gemäss Bio-Verordnung Art. 2.
Raufutterhändler, die mit nicht verkaufsfertig verpackten und etikettierten Erzeugnissen gemäss Art. 2
Abs. 5 Bst. c der Bio-Verordnung handeln, müssen zertifiziert sein.

Es muss kontrolliert werden, dass die Pensionspferde mindestens 90 Prozent Biofutter erhalten. Der
Futtermittelanteil aus nicht biologischem Anbau darf für Pensionspferde 10 Prozent des gesamten
Futterverzehrs betragen (Bio-V Artikel 1 6a Absatz 9). An das nicht biologische Futter werden keine
weiteren Anforderungen gestellt.

6 Bei nachgewiesenen Futterniittelertragsverlusten, insbesondere auf Grund aussergewähnlicher Witterungsverhältnisse,

kann der direkt betroffene Tierh alter nach vorgängiger schrUilicher Zustimmung durch die Zertflzierungsstellefer einen

begrenzten Zeitraum nicht biologische Futtermittel einsetzen, sofern der Tierhalter gegenüber der ZertflzierungsstelIe

glaubhaft darlegen kann, dass nicht genügend biologisches Futter verfegbar ist....

SR 910.181, Übergangsbestimmung zur Änderung vom 31. Oktober 2012
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Welche Kriterien müssen (Mindestens ein Kriterium muss erfüllt sein)
erfüllt sein? - Ernteverlust durch aussergewöhnliche Witterungsverhältnisse

(z.B. Trockenheit, Nässe)
- Futtermangel durch aussergewöhnliche Witterungsverhältnisse

(z.B. aussergewöhnlich lange Winter)
- Ernteverlust durch höhere Gewalt (z.B. Überschwemmung, Hagel,

Lawinen, Erdrutsch)
- Ernteverlust durch Schädlingsplage (z.B. Mäuse- oder Engerlings

schäden)
- Verlust des Raufuttervorrates durch Brand oder anderes Ereignis.

Welche Unterlagen müssen - Ausgefülltes Gesuchsformular
eingereicht werden? - Bestätigung der Ausnahmesituation durch den Ackerbaustellenlei

ter oder die regionale Bioberatung
- Ev. Fotos oder anderes Beweismaterial
Das vom Gesuchsteller zu unterschreibende Gesuchsformular wird mit
dem zusätzlichen Vermerk “Die Nichtverfügbarkeit von Biofutter ist
nach bestem Wissen und Gewissen garantiert“ ergänzt.

Welche Auflagen werden Betriebsspezifische Auflagen. Die bewilligte Menge entspricht im Maxi
gemacht? mum dem Verlust. Das Futter, welches mit der Ausnahmebewilligung

ersetzt werden soll, darf nur durch Futter gleicher Kategorie ersetzt
werden.

Was muss bei der Biokon- Die Ausnahmebewilligung und die Kaufbelege (siehe Auflagen) sind bei
trolle vorgewiesen werden? der Biokontrolle vorzuweisen.

Frist für Gesuche Keine Frist. Das zusätzliche nicht biologische Futter darf erst nach Vor
liegen der Bewilligung gekauft werden. In besonderen Situationen kann
vorab eine telefonische Bewilligung erteilt werden.

Gültigkeitsbereich Die Ausnahmebewilligung gilt ausschliesslich für die im Gesuch aufge
führten Futterarten und -mengen (Raufutter wie auch Nebenprodukte).
Diese wird in Gewicht (TS) angegeben.

Gültigkeitsdauer Die Ausnahmebewilligung gilt in der Regel bis zum Ende der nächsten
bzw. laufenden Winterfütterungsperiode (30. April).

Wie lange muss die AB Zwei Jahre über die Gültigkeitsdauer hinaus.
aufbewahrt werden?

Es besteht keine Verlustlimite als zu erfüllendes Kriterium.

Sind ganze Gebiete von Futtermittelertragsverlusten betroffen, kann das Bundesamt die Zustirnnning auch gebietsweise

erteilen.

Bei ausserordentlichen regionalen Witterungsbedingungen (z.B. extrem lange Winter, Trockenheit)
und einer entsprechenden Häufung von Gesuchen über das normale Mass hinaus erstattet die Zertifi
zierungsstelle dem BLW jeweils per 31. des Kalendermonates Bericht über:

a. Die betroffenen Gebiete;

b. Die Anzahl der gestellten Ausnahmegesuche, aufgelistet nach Gemeinde;

c. Weitere Informationen gemäss Instruktionen des BLW.

Auf dieser Grundlage entscheidet das BLW jeweils bis zum 15. des Folgemonates, ob Bewilligungen
für ganze Gebiete durch das BLW erteilt werden.
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Art. 16f Abs. 2, 5 und 6 Herkunft der Nutztiere

2 Nutztiere, die nicht aus Biobetrieben stammen, und die nach dem Beginn der Umstellung eingestaut werden, müssen näh

rendfolgender Zeiträume nach den Regeln dieser Verordnung gehalten nerden:

a. Tiere der Pferde- und der Rindergauung (‘einschliesslich Bubalus- und Bison-Arten,)fiir die Fleischer-

zeugung nährend 12 Monaten und mindestens drei Vierteln ihres Lebens:

b. kleine Wiederkäuer und Schweine während mindestens 6 Monaten:

c. Milch produzierende Tiere während ‚nindestens 6 Monaten:

d. Geflügel flur die Fleischerzeugung. das eingestallt wurde, bevor es drei Tage (fit n‘am nährend mindes

tens 56 Tagen;

e. Geflügelflur die Eiererzeugung wahrend mindestens 6 Wochen.

Die Zertifizierungsstellen überprüfen, dass die Wartefristen bei den einzelnen Tieren korrekt eingehal
ten werden. Die aufgeführten Wartefristen sind die Fristen, die die Tiere auf dem Biobetrieb gehalten

werden müssen, damit sie als Tiere aus biologischer Produktion gelten. Eine Umstellungsvermarktung
wahrend der Wartefrist ist nicht möglich. Wartefristen sind, im Gegensatz zu Umstellungsfristen, los-
gelöst von den jeweiligen Betrieben und an das Einzeltier gebunden.

Beim Verkauf eines Tieres während der Wartefrist, wird die Frist angerechnet, muss aber noch auf
einem anderen Biobetrieb vervollständigt werden.

5Ein Betrieb kann nach vorgängiger schrUilicher Zustimmung durch die Zertizierungsstelle Tiere aus ‚iicht biologisch eim

Betrieben im Umfang bis zu 40 Prozent des Bestandes einstallen, sofern Tiere aus Biobetrieben nicht in ausreichender Men

ge veifiigbar sind, bei:

a. erheblicher Ausweitung der Haltung;

b. Rassenumstellung;

c. Aufbau eines neuen Zweiges der Tierproduktion;

d. Notwendigkeit ein es Ersatzkalbesfiir eine Mutter- oder A mmenkuh;

e. Gefahr, dass eine bestimmte Rasse der Landwirtschaft verloren geht.

6Bei hoher Mortalitüt auf Grund ein er Seuche oder einer Katastrophensituation kaiiit der Tierbestand nach vorgängiger

schrfilicher Zustimmung durch die Zertflzierungsstelle mit Tieren aus ‚ficht biologischan Betrieben erneuert oder wieder

aufgebaut werden, sofern Tiere aus Biobetrieben nicht in ausreichender Menge veifligbar sind.

Eine erhebliche Ausweitung der Haltung besteht bei einem geplanten Zukauf ab 20 Prozent des Be

standes an ausgewachsenen Tieren der besagten Tierart (ohne männliche Zuchttiere). Es dürfen in
diesem Fall höchstens 40 % nicht biologische Tiere zugekauft werden.
Der Anteil von 40 Prozent bezieht sich auf den End bestand nach erfolgtem Zukauf.

Ein Zukauf von nicht biologischen Tieren unter 20 Prozent ist nicht, respektive lediglich gemäss Artikel
16f Abs. 4 möglich.

Ist für ein Ersatzkalb die vorgängige schriftliche Zustimmung der Zertifizierungsstelle nicht möglich, ist

die Meldung des Bauern an die Zertifizierungsstelle als stillschweigende Zustimmung der Zertifizie
rungsstelle zu interpretieren. Anlässlich der Biokontrolle muss die notwendige Dokumentation für ein
Ersatzkalb vorgelegt werden, und das totgeborene oder verendete Kalb muss bei der TVD gemeldet
sein.

Im Fall von hoher Mortalität der Tiere ist dem Gesuch eine Bestätigung (z.B. des Tierarztes, der Ge
meinde) beizulegen.

Ein Zukauf nicht biologischer Tiere zur Mast ist nicht möglich.
Die Nichtverfügbarkeit enthornter Tiere ist kein ausreichender Grund für eine Ausnahmebewilligung.

Herkunft der Tiere: Siehe Tabelle im Anhang 2.
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Spezialfall Truten in Quarantäne

2 Nutztiere, die nicht aus Biobetrieben stam,nen, und die nach dem Beginn der Umstellung eingestaUt werden, müssen wäh

rend folgender Zeiträume nach den Regeln dieser Verordnung gehalten werden:

d. Geflügelflur die Fleischerzeugung, das eingestallt wurde, beior es drei Tage alt wai während ‚nin

destens 56 Tagen;

Tierseuchenrechtliche Quarantäne-Massnahmen bei Truten sind vorbehalten. Können Truten aus
diesem Grund erst zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Biobetrieb eingestallt werden, müssen die
Tiere während mindestens drei Vierteln ihres Lebens nach den Regeln der Bio-Verordnung gehalten
werden (analog der Regelung betreffend Tieren der Rindergattung unter Artikel 1 6f Absatz 2 Buchsta
be a), oder, falls die Truten ursprünglich aus einem Biobetrieb stammen, kann bei zu später Einstal
lung die Zeit in der Quarantäne als konformer Aufenthalt angerechnet werden.

3 Kapitel: Kennzeichnung

Art. 21b Weitere Anforderungen an die Kennzeichnung

Die Angaben nach Artikel 21b müssen folgende Anforderungen erfüllen:

b. sie müssen im selben Sichtfeld, bezogen aufdie organische Substanz, den prozentualen Anteil an Fut

terniitteln, die aufbiologischen Flächen und Futtermitteln, die auf Umstellungsflächen produziert

wurden, angeben;

Die Kontrolle erfolgt jährlich über die ganze Produktion des einzelnen Futtermittelherstellers5.Der
Hinweis auf den Anteil Umstellware kann in folgender Weise erfolgen: „Umstellanteil maximal 30 Pro
zent‘6.

4 Kapitel: Ausländische Erzeugnisse

Exporte in einen EU-Mitgliedstaat

Bei Exporten in einen EU-Mitgliedstaat sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen:

- Folgende Erzeugnisse können exportiert werden:

Das Produkt fällt in den Geltungsbereich der Schweizer Bio-Verordnung:

- Nicht verarbeitete pflanzliche und tierische Agrarerzeugnisse sowie Nutztiere;
- Verarbeitete, für den menschlichen Verzehr bestimmte pflanzliche und tierische Ag

rarerzeugnisse, die im Wesentlichen aus Zutaten pflanzlichen und/oder tierischen Ur
sprungs bestehen;

- Futterm ittel-Ausgangserzeugnisse, Mischfutterm ittel und Futtermittel, die nicht unter
Buchstabe a fallen und für die Fütterung von Nutztieren verwendet werden.

Ausnahmen:

- Erzeugnisse, die während des Umstellungszeitraums erzeugt wurden, und Erzeugnisse,
die einen während des Umstellungszeitraums erzeugten Bestandteil landwirtschaftli
chen Ursprungs enthalten. Sie dürfen nicht als Umstellungs- oder Bioprodukte exportiert
werden.

- Erzeugnisse aus der schweizerischen Ziegenhaltung, wenn die Tiere unter die Aus
nahmeregelung gemäss Artikel 39d der Verordnung über die biologische Landwirtschaft
und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (SR
910.18) fallen.

gemäss Bio-Verordnung 910.18 Anhang 1 Ziffer 7
6 gemäss Bio-Verordnung 910.18 Art. 16a Abs. 5
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- Zudem ist zu beachten, dass bei Futtermitteln die Etikettierungsvorschriften der einführenden
Partei gelten7.

Für Lieferungen von biologischen Erzeugnissen zwischen FU-Mitgliedstaaten und der Schweiz ist
keine Kontrollbescheinigung erforderlich.

Ausnahme:

- Sofern Ware direkt aus einem Drittland in die EU gelangt und physisch nie in der
Schweiz war (z.B. Transitware), muss sie nach FU-Recht zertifiziert sein. Die Schweiz
ist nicht zuständig. Die Zertifizierungsstelle kann das Produktezertifikat nur dann aus
stellen, wenn sie die entsprechenden Kontrollen im Herkunftsland selbst vornimmt.

Die Zertifizierungsstellen arbeiten ein Verfahren aus für Produkte, welche unter die in diesem Kapitel
erwähnten Ausnahmen fallen. Exporteure sind in geeigneter Weise zu informieren.

5 Kapitel: Kontrollverfahren

Kontrollen und Risikobewertung

Art. 30 Kontrollen

Die Zertifizierungsstelle Jährt mindestens einmal, bei schritt weiser Umstellung ‘nindestens zweimal jährlich eine Kontrolle
pro Unternehmen durch. Sie überprifl alle der Zerqfizierungspflicht unterstelienden Unternehmen darauf ob sie die
VorschrUien dieser Verordnung vollständig einhalten.
2 Zusätzlich filirt die Zertizierungsstelle stichproben weise Kontrollen durch. Die Häufigkeit der Stichprobenkontrollen
richtet sich nach der Risikobewertung der Unternehmen nach Artikel 3Oab; sie muss bei mindestens 10 Prozent der nach
Absatz / der Zertifizierungspflicht unterstehenden Unternehmen durchgefiihrt werden.

Mindestens 10 Prozent aller nach den Absätzen 1 und 2 durchgeführten Jnspektions- und Kontrollbesuche müssen
unangekündigt sein.

Art. 30a‘ Risikoheti‘ertung von Unternehmen
1 Die Zertifizierungsstellen legen dem BLW Unterlagen über ihr Ve,fahren der Risikobeit‘ertung der ihrer Kontrolle
unterliegenden Unternehmen vor. Die Risikobewertung berücksichtigt die Resultate früherer Kontrollen, die Menge der
betroffenen Produkte und das Risiko der Vermischung biologischer mii nicht biologischer Ware. Die Risikobewertung ist die
Grundlagefür die Festlegung:

a. der Intensität der unangekündigten oder angekündigten jährlichen Kontrollen;

b. der unter Vertrag stehenden Untemehmen, bei denen zusätzliche Stichprobenkontrollen nach Artikel 30
Absatz 2 durchgeführt werden;

c. der nach Artikel 30 Absatz 3 durchgeführten Inspektions- und Kontrollbesuche, die unangekündigt sind;

d. der Untemehmen, bei denen unangekündigte Inspektionen und Besuche durchzuführen sind.

Auf Basis einer Risikobewertung hinsichtlich des Auftretens von Unregelmässigkeiten und Verstössen

ist jeder Betrieb zu klassifizieren. Diese Risikoklassifizierung nimmt die Zertifizierungsstelle für jeden
bei ihr unter Kontrollvertrag stehenden Betrieb vor. Die Einteilung der Risikoklassifizierung ist jährlich
zu aktualisieren. Für die Planung und Durchführung der Kontrollen gilt:

- Um die Anforderungen gemäss Artikel 30 Absatz 1 der Bio-Verordnung an eine Kontrolle zu er
füllen, ist eine umfassende Kontrolle durchzuführen ( Jahreskontrolle im Sinne einer Grund-
kontrolle nach VKKL8); Die Kontrolle erfolgt vor Ort auf dem Betrieb. Sie umfasst ausdrücklich
alle für das jeweilige Unternehmen relevanten Punkte des Anhangs 1 der Bio-Verordnung.

SR 0.916.026.81, Anlage 2 des Anhang 9
8 SR 910.15

8/10

Aktenzeichen / Referenz: sas /



- Das Ergebnis der Risikobewertung gemäss Artikel 30a bildet die Basis für die Bestimmung
von Kontrollumfang und -häufigkeit der unangekündigten oder angekündigten Zusatzkontrollen.
Betriebe mit einem hohen Risiko sollen deutlich häufiger von einer Zusatzkontrolle erfasst wer
den als Betriebe mit einem tiefen Risiko. Der Kontrollumfang wird auf Basis des Ergebnisses
der Risikobewertung festgelegt9

Die Zertifizierungsstellen stellen dem Bundesamtes für Landwirtschaft Unterlagen zu, anhand derer
ersichtlich ist, wie die Zertifizierungsstelle die Anforderungen der Artikel 30 bis 30ab1s der Bio-
Verordnung und dieser Weisung umsetzen, insbesondere die Durchführung von Zusatzkontrollen und
unangekündigten Kontrollen auf Basis eines Risikoprofils.Die Unterlagen sollen die Information bein
halten, auf welcher Basis (Literatur, wissenschaftliche Erkenntnisse o.ä.) die Risikobewertungen nach
Artikel 30a Absatz 3 und Artikel 3Oab1s vorgenommen wurden.

Probenahme

Art. 30a Probenahme

‘Die Zertifizierungsstelle muss Proben entnehmen und diese auf in der biologischen Produktion unzulässige
Produktionsmittel oder Produktionsveifahren oder Spuren davon untersuchen, wenn der Verdacht besteht, dass solche
Produktionsmittel oder Produktionsverfahren verwendet werden.

2 Die Zertzfizierungsstelle kann auch in jedem anderen Fall Proben entnehmen und untersuchen.

3 Die Zahl der von der Zertifizierungsstelle jährlich zu entnehmenden und zu untersuchenden Proben muss mindestens 5
Prozent der Zahl der ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen entsprechen. Die Auswahl der Unternehmen, bei denen
Pro ben zu entnehmen sind, richtet sich nach der allgemeinen Bewertung des Risikos der Nichteinhaltung der Vorschrflen für
die biologische Produktion. Bei der allgemeinen Bewertung des Risikos werden alle Stadien der Produktion, der
Aufbereitung und des Vertriebs berücksichtigt.

Die Zertifizierungsstellen stellen dem Bundesamt für Landwirtschaft Unterlagen zu, aus denen hervor
geht, wie die Auswahl der Unternehmen gemäss Artikel 30a Absatz 3 umgesetzt wird. Aus den Unter
lagen soll ebenfalls ersichtlich sein, wie die Analysespektren der Proben bestimmt werden.

Proben, die im Rahmen der betrieblichen Selbstkontrollen von den Unternehmen gemacht werden,
können nicht an die 5% Proben gemäss Art.30a Abs 3 angerechnet werden.

Kontrol 1 umfang

Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass dem Kontrolleur genügend Zeit zur Verfügung steht, um die
vollständige Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu überprüfen, insbesondere gemäss An
hang 1 Ziffer 1 .2 und Ziffer 5 der Bio-Verordnung.
Dazu erstellt die Zertifizierungsstelle zuhanden des Bundesamtes für Landwirtschaft ein Konzept unter
Berücksichtigung der folgenden Inhalte:

• Sowohl Planung als auch Durchführung der Kontrollen werden auf der Grundlage des Risi
koprofils des Betriebes gemacht;

• Die Anzahl von einem Kontrolleur pro Tag durchgeführten Jahreskontrollen (im Sinne einer
Grundkontrolle) ist auf maximal 3 Kontrollen limitiert, in Ausnahmefällen auf vier Kontrollen pro
Tag;

• Mittels regelmässiger Begleitungen Ihres Kontrollpersonals stellt die Zertifizierungsstelle si
cher, dass für die Kontrollen ausreichend Zeit eingeplant wird, dass die Risikobereiche des
Betriebes bekannt sind und ausreichend überprüft werden, sowie dass Korrekturmassnahmen
veranlasst, dokumentiert und überprüft werden.

Bei Aufbereitungsunternehmen müssen in jedem Fall jährlich stichprobenweise Warenflüsse kontrol
liert werden.

gemäss Bio-Verordnung 910.18 Art. 30 Abs. 2
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Aufbereitungsunternehmen, die nicht nur biologische Erzeugnisse herstellen, müssen die biologischen
Arbeitsgänge, sofern sie nicht mindestens monatlich durchgeführt werden, innerhalb einer Frist im
Voraus der Zertifizierungsstelle melden. Die Zertifizierungsstelle legt diese Frist in ihren Unterlagen zu
Handen der Unternehmen fest.

Bei Importfirmen ist im Verdachtsfall ebenfalls der nicht biologische Import zu prüfen. Sobald Waren
lager vorhanden sind, sind sie einer physischen Inspektion zu unterziehen.

Schriftliche Erklärung des Unternehmens

Art. 24abis Allgemeine Pflichten

2 Das Unternehmen muss schrfihich erklären, dass es die Pflichten nach Absatz 1 einhält. In der Erklärung sind zudem die
Beschreibung und die Massnahmen nach Anhang 1 Ziffer 1.1. Absatz lfestzuhalten.

Die Zertifizierungsstelle holt diese schriftliche Erklärung von jedem Unternehmen in Rahmen der Kon
trollvorkehrungen in Anhang 1 der Bio-Verordnung ein.

6 Besondere Notifikationspflicht im Jahr 2015

Im Jahr 2015 gilt folgende spezielle Notifikationspflicht für die Zertifizierungsstellen gegenüber dem
B LW:

• bis am 1. Juli 2015 senden die Zertifizierungsstellen dem Bundesamt für Landwirtschaft Un
terlagen zu, wie sie die Anforderungen der Artikels 30 bis 3Oab1s der Bio-Verordnung und die
ser Weisung, wie unter “Kontrollen und Risikobewertung“ sowie unter “Probenahmen“ be
schrieben umsetzen.

7 Schlussbestimmungen

Diese Weisungen ersetzen die Weisungen zur Bio-Verordnung an die Zertifizierungsstellen vom 1.
April 2014 und treten am 1. Januar 201 51n Kraft.
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Schweizerische Eidgenossenscheft Eidgenössisches Departementfür
Contdration suisse Wirtschaft, Bildung und Forschung
Confederazione Svizzera

Bundesamt fur Landwirtschaft BLW
Confederaziun svizra

Fachbereich Qualitats- und Absatzforderung

Weisung an die Zertifizierungsstellen

zur jährlichen Berichterstattung und zur Meldepflicht

Vom 1. Januar2015

Zur Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kenn

zeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel

vom 22. September 1997 (Bio-Verordnung)1

Namentlich zu:

Art. 30d und 30e Verzeichnis der kontrollierten Unternehmen, Meldepflicht und
Informationsaustausch

Art. 30d

2Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem Bundesamt und den Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle jeweils bis
am 31. Januar ein Verzeichnis der Unternehmen, die am 31. Dezember des Vorjahres ihrer Kontrolle unterstanden haben,
sowie derflur das laufende Jahr neu angemeldeten Unternehmen und legen alljährlich einen zusammenfassenden Bericht vor,
namentlich über die Absprachen in Zusammenhang mit den Ausnahmen nach Artikel 16a Absatz 6, 16c Absatz 3, 16e Absatz
2, 16f Absätze 5 und 6. Das Bundesamt kann diesbezüglich Weisungen erlassen.

3 Das WBF kann Vorschrflen betreffend die Übernittlung der Daten nach den Absätzen 1 und 2 erlassen

Art. 30e

- In folgenden Fällen informiert die Zertiflzierungsstelle im verzüglich das BL W und das zuständigen Organ der kantonalen
Lebensmittelkontrolle:

a. wenn sich ein Unternehmen aus dem Kontrollsystem zurückzieht;

b. wenn sie Unregelmässigkeiten oder Verstösse feststellt, durch die der biologische Status von Erzeugnissen
beeinträchtigt wird;

c. wenn sie bei Erzeugnissen, die der Kontrolle anderer Zertifizierungsstellen unterliegen, Unregelmässigkeiten oder
Verstösse feststellt.

1 SR9IO.18

Fassung: 4.12.2014 Freigabe Leiter Fachbereich
Qualitäts- und Absatzförderung:

Bundesamt für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Bern
Tel +41 31 3222511, Fax +41 31 3222634

info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch
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Teil 1: Jährliche Berichterstattung

Art. 1

Die Zertifizierungsstellen übermitteln dem Bundesamt für Landwirtschaft jeweils jährlich bis am

31. Januar einen Jahresbericht über das vorangegangene Jahr.

Art. 2

Der Jahresbericht beinhaltet insbesondere folgende Angaben:

a. Ein Verzeichnis der Unternehmen in der Schweiz, die am 31. Dezember des Vorjahres der
Kontrolle der Zertifizierungsstelle unterstanden haben, geordnet nach Kantonen (Angaben
gemäss Artikel 30d) in elektronischer Form (Excel-Datei);

b. ein Verzeichnis aller für das laufende Jahr neu angemeldeten Unternehmen in der Schweiz,
geordnet nach Kantonen (Angaben gemäss Artikel 30d) in elektronischer Form (Excel-Datei);

c. ein Verzeichnis aller Unternehmen, die im Verlaufe des vergangenen Jahres aus der Kontrolle
der Zertifizierungsstelle ausgeschieden sind, wie z. B. wegen Entzug des Zertifikates, Kündi
gung oder anderen Gründen, geordnet nach Kantonen, unter Angabe des Grundes, in elekt
ronischer Form (Excel-Datei);

d. den ausgefüllten Anhang 12 der Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft

e. Angaben zu den Änderungen der Organisations- und Unternehmensstruktur der Inspektions
und Zertifizierungsstelle;

f. Eine Übersicht über die Verstösse der unter Buchstabe a bezeichneten Unternehmen und die
verhängten Sanktionen;

g. Einen zusammenfassenden Bericht über die Tätigkeiten des Vorjahres;

h. Eine Übersicht über die Probenahmetätigkeit des Vorjahres (Anzahl) und deren Ergebnisse
(Befunde), inkl, die von den Unternehmen gemeldeten Rückstände;

i. Die Angaben gemäss Vorlage in Anhang 4 zu dieser Weisung. Die Vorlage kann beim Bun
desamt für Landwirtschaft in elektronischer Form bezogen werden.

Art. 3

Die Zertifizierungsstellen übermitteln die Verzeichnisse nach Artikel 2 Buchstaben a, b und c dieser
Weisung gemäss Artikel 30d der Bio-Verordnung den Organen der kantonalen Lebensmittelkontrolle,
soweit diese Angaben für deren Vollzugsaufgaben nach der Lebensmittelgesetzgebung relevant sind.

Verstösse gegen die Tierschutzverordnung (SR 455.1) müssen zusätzlich dem kantonalen Amt ge
meldet werden, das für den Tierschutzvollzug zuständig ist.

Teil 2: Meldepflicht

Art. 4

Folgende Verstösse/Meldungen müssen gemäss Spezifizierung in der folgenden Tabelle dem BLW
und dem Vollzug gemeldet werden (Fax oder E-mail). Sind Futtermittel betroffen, ist für den Vollzug
Agroscope zuständig, sind Lebensmittel betroffen, ist der Kantonschemiker zuständig.
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• Bei Meldepflicht ‘sofort nach der Feststellung eines Verdachts“ ist jeweils sofort (innerhalb von
maximal 5 Arbeitstagen) nach Auftreten eines Verdachtsfalles (siehe Artikel 6 dieser Wei
sung) zu melden.

• Bei Meldepflicht “sofort nach dem Zertifizierungsentscheid“ ist sofort nach dem Zertifizie
rungsentscheid bzw. nach der Auditergebniszustellung an den Betrieb zu melden.

ALLGEMEINES

Verstösse 1 Meldungen Sofort nach Sofort nach
der Feststel- dem Zertifizie
lung eines rungs
Verdachts entscheid

Kontrolle nicht möglich (Zutrittsverweigerung, ungenügende Auf- X
zeichnungen etc.)

Auslobung von nicht biologischen Produkten als Bioprodukte in X
der Kennzeichnung, in der Werbung oder in Geschäftspapieren

Fehlende Zertifizierung zugekaufter Produkte X

Vermischung oder Verwechslung nicht biologischer mit Umstel- X
lungs- oder biologischer Ware oder darauf hinweisender Ver
dacht, der sich nicht entkräften lässt

Feststellen von im Biolandbau zugelassenen Pestizidrückständen X
über dem Toleranzwert gemäss der Fremd- und lnhaltsstoffver
ordnung FIV4 auf Bioprodukten5

Feststellen von Rückständen von im Biolandbau nicht zugelasse- X
nen Pestiziden auf Bioprodukten4

Nichtzertifizierung (negativer Zertifizierungsentscheid) / Entzug X
des Zertifikats

Entdeckung gefälschter Zertifikate / Handelsdokumente X

4SR 817.021.23
Meldung inkl. Dokumentation und soweit möglich mit Angabe der Ursache
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PRODUKTION

Verstösse 1 Meldungen Sofort nach Sofort nach
der Feststel- dem Zertifizie
lung eines rungs
Verdachts entscheid

Gesamtbetrieblichkeit X

Anforderungen der Betriebsdefinition nach landw. Begriffsverord- X
nung LBV6 nicht erfüllt

Düngemittel

Verwendung nicht zugelassener Düngemittel X

PflanzgutlSaatgut / vegetatives Vermehrungsmaterial

Verwendung von gebeiztem Saatgut mit unzulässigen Beizmitteln X

Pflanzenschutzmittel (PSM)

Verwendung nicht zugelassener PSM (gern. FiBL Hilfsstoffliste) X

Wartefrist bei zugelassenen PSM nicht eingehalten X

Verwendung von Herbiziden, Wachstumsregulatoren, Hormonen X

Verdacht auf Abdrift oder nachgewiesene Abdrift von nicht zuge- X
lassenen Pestiziden

Tierhaltung

Nichteinhaltung der Tierschutzverordnung‘ in schweren Fällen. X

Fütterung

Verfütterung von GVO-Futtermitteln unterhalb des in der FMV X
festgesetzen Grenzwertes

Verfütterung von GVO-Futtermitteln oberhalb des in der FMV X
festgesetzen Grenzwertes

6 SR 91091

‘ Verstösse gegen die Tierschutzverordnung (SR 455.1) müssen zusätzlich dem kantonalen Amt ge
meldet werden, das für den Tierschutzvollzug zuständig ist.
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VERARBEITUNG

Verstösse 1 Meldungen Sofort nach Sofort nach
der Feststel- dem Zertifizie
lung eines rungs
Verdachts entscheid

Zusammensetzung entspricht nicht der Bio-Verordnung X

GVO-Material / mit ionisierenden Strahlen behandeltes Material X
gefunden

Ungenügende räumliche und zeitliche Trennung von Verarbei- X
tungsprozessen

IMPORTE

Verstösse / Meldungen Sofort nach Sofort nach
der Feststel- dem Zertifizie
lung eines rungs
Verdachts entscheid

Keine aktuell gültige Einzelermächtigung für ein Produkt vorhan- X
den

Keine Kontrollbescheinigungen vorhanden X

VERMARKTUNG

Verstösse 1 Meldungen Sofort nach Sofort nach
der Feststel- dem Zertifizie
lung eines rungs
Verdachts entscheid

Kennzeichnung verstösst gegen die Bio-Verordnung X
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Art. 5

Alifällige Rekurse gegen Sanktionen oder Beanstandungen müssen dem BLW und dem betreffenden

Kantonschemiker respektive der kantonalen Veterinärbehörde, soweit es sich um Tierschutzfragen

handelt, sofort mitgeteilt werden.

Teil 3: Vorgehen beim Verdacht auf Verstoss gegen die Bio-Verordnung

Art. 6

Besteht ein Verdacht auf Verstoss gegen die Bio-Verordnung, insbesondere bei Verstössen, die in

den obenstehenden Tabellen in der Spalte „sofort nach der Feststellung“ mit einem X markiert sind, so

ist der Ablauf gemäss den Entscheidungsdiagrammen in Anhang 1 oder Anhang 2 zu befolgen. Sämt

liche Schritte müssen unverzüglich eingeleitet werden. Wird der Verstoss bestätigt, hat die Zertifizie

rungsstelle die Behörden gemäss dem Diagramm in Anhang 3 zu informieren. Die zuständige Behör

de ist für die Koordination des lnformationsflusses verantwortlich.

Art. 7 Inkrafttreten

Diese Weisung tritt auf den 1. Januar 2015 in Kraft und ersetzt die Weisung vom 1. Mai 2013.
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Anhang 1

Diagramm 1: Entscheidungsdiagramm bei Verdacht auf Verstoss gegen die Bio-Verordnung im
Rahmen der betrieblichen Selbstkontrolle

Verdacht auf Verstoss gegen die Bio-Verordnung.
Der Betrieb oder Dritte stellen fest:

unerwünschter Stoff in Lebens- od. Futtermittel,
GVO-Verunreinigung oder gefälschten Zertifikat

/

Betrieb entscheidet über -

-repräsentative Zweitanalyse -

. nein

je

+

1
Analyse

* SR 916.3D7.1 Anhang 9

Der Betrieb legt dat Anelyteresultat
seiner ZS im Rahmen der jährlichen

Kontrolle vor

v
Der Betrieb meldet den Befund der

zuttändigen Behörde gemäss
Diagramm 2 und sperrt die

betroffene Charge

Der Betrieb informiert seine
Zertifizierungtstelle (ZS)

) snverzüglich

7/12

Betrieb sperrt Charge, - - -
Analyse einer repräsentativen ;—Anelyte nicht möglich—*

-- -

-- Stichprobe* -

-- Analytereuultat wiederlegt
-- -den srsprünglichen Befund - nein

Das ursprüngliche Ergebnis war
nicht aussagekräftig

4 --—----

4 Einhaltung : - -

- Analyteretultat wiederlegt -- -

- Die 25 des Betriebes untertucht das 1
-

- den ursprünglichen Befund
Resultat und die Informationen des

-- Betriebes

Die 25 des Betriebes informiert die i
Verstoss ) ruständige Behörde -* siehe

Diagramm 2 Infofluts Behörde

+
• Der Betrieb resp. Die 25 gibt die

Charge frei

Die Charge bleibt gesperrt und die
Zertifizierung eals biologische wird

aberkannt
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Anhang 2

Diagramm 2: Entscheidungsdiagramm bei Verdacht auf Verstoss gegen die Bio-Verordnung
bei Feststellung von Rückständen durch Zertifizierungsstelle

Verdacht auf Verstoss gegen die Bio-Verordnung: -

Rückstandsfall

Melden an Kantonale Behörde,
Agroscope, BLW

Sofortmassnahmen, Untersuchung

-

Produkt als Bio
verkaufbar?

Melden an Kantonale Behörde,
Agroscope, DLW

nein

Massnahmen

lnterventionsmöglichkeit BLW
(Verwalturrgsmassnahmen)

Wird Entscheid ZS
unterstützt?

Rückstandsfall wird abgeschlossen zs

Kantonale
Behörde,

Agroscope

DLW
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Anhang 3

Diagramm 3: Informationsfluss der Behörden bei Verstoss gegen die Bio-Verordnung

unverzüglich

Unregelmässigkeit

-

Gegen welches Recht wird verstossen?

Information an die für den Vollzug des Rechtes zuständige Behörde

Kantonachemiker KC

Zuständige Behörde koordiniert Informationsfluss

‘Jr
Informationsfluss: Wer muss informiert werden?

Behörden: BLW, BLV, KC, Agroscope
Zertifizierungsstellen

Zuständige Labelorganisationen
EIJ

Zuständige Behorde trifft wo nötig Massnahmen

9/12

LWG
Art. 169, 172, 173

.1

1
Futtermittelbuch-VO,

LWG
Art. 169, 172, 173

/

4,
LMG

Art. 22, 30

1
Informationsfluss (siehe oben)

Wo nötig informiert die zuständige Behörde über die getroffenen Massnahmen
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Anhang 4

Vorlage für den jährlichen Bericht der Zertifizierungsstellen über die Kontrollen im Sektor der

biologischen Produktion (gemäss Art. 2 Bst i)

Berichtsjahr

Tabelle 1: Anzahl Mitarbeiterinnen und Stellenprozente, inkl. nebenamtiiche Kontroileure, die in
der Berichtsphase für die Kontrolle und Zertifizierung zuständig waren

Zertiflzie- Bereich Kontrollen Zertifizierungen Fluktuation

rungsstelle

Anzahl Steilen- Anzahl Stellen- Anzahl neu Anzahl aufgelös

Mitarbeiter- prozente Mitarbeite- prozente eingestellte te Arbeitsver

innen rinnen Mitarbeite- häitnisse

rinnen

landwirtschaft

hche Produkti

onsbetriebe

Verarbei

tungsbetriebe,

inkl. Handesi

betriebe

Tabelle 2: Bio-Verordnung Art. 5 Abs. 2 — Biobetriebe - Ausnahmen von der Gesamtbetrieblich
keit

Zertiflzie- Angaben über Betriebe mit Bewilligung BLW

rungssteile

Angabe zu Betrieb Bericht über Erfüllung alifäliiger Auflagen

(Name, Adresse) in der Verfügung

Tabelle 3: Bio-Verordnung Art. 7 Abs. 1 und 2 — Ausnahmen von der Gesamtbetrieblichkeit
Dauerkulturen

Zertiflzie- Anzahl Biobetrie- Anzahl nicht biolo

rungsstelle be mit nicht bioio- gisch bewirtschafteter

gisch bewirtschaf- Betriebe mit bioio

teten Dauerkultu- gisch bewirtschafte

ren ten Dauerkulturen
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Tabelle 4: Bio-Verordnung Art. 16a Abs. 6— Zukauf nicht-biologischer Futtermittel

Zertifizie- Anzahl Betriebe Total Begründung: Bewilligung Gebiet: An

rungsstelle mit Ausnahme gabe Kanton

und Anzahl
auf Grund aus- Andere Gründe

— (zBsp GRI4)
sergewöhnlicher Kurzbeschreibung

Witterungsver- und Anzahl

hältnisse - Anzahl

Tabelle 5: Bio-Verordnung Art. 16f Abs. 4, 5 und 6— Zukauf Nutztiere aus nicht biologischen
Betrieben

Zertifizie- Anzahl Betriebe Total Anzahl Betriebe Anzahl Betrie- Hohe Mortali

rungsstelle mit Ausnahmen mit <10 % Re- be mit <40 o,/o tät

gelung Regelung

Tabelle 6: Bio-Verordnung Art. 39 d resp. 1 5a Abs. 2 Bst b — Anbindehaltung

Zertifizierungsstelle Betriebe mit Bewilligung

Gemäss Art. 39d - Übergangsregelung Gemäss Art. 1 5a Abs. 2 Bst b - Möglichkeit für Rin

für Ziegen dergattung

Anzahl Begründung Anzahl Begründung

Betriebe Betriebe
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Tabelle 7: Anzahl der Betriebe, bei denen folgende Verstösse festgestellt wurden dieser Wei
sung

Zertjfizie- Pflanz- Tier- Futtermit- Embryo- Warte- Warte- (Umstel- Zukauf nicht bio
rungsstelle gut8 schutz9 tel1° transfer11 fristen12 lungs-) fristen13 logischer Tiere14

Tabelle 8: Angaben gemäss der Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Lohnverarbeitung
vom 12. Juni 2006 zu den Unternehmen

Zertifizie- Name des Unternehmens Adresse hat Kontrolle statt
rungsstelle gefunden?

Tabelle 9: Angaben gemäss der Weisung an die Zertifizierungsstellen zur Lohnverarbeitung
vom 12. Juni 2006 zu den Kontrollen

Zertif]zie- tiefes Risiko hohes Risiko Anzahl Mass
rungsstelle nahmen gegen

das Unter
nehmen

Anzahl durchgeführ- festgestellte Unre- Anzahl durchgeführ- festgestellte
Unter- te Kontrollen gelmässigkei- Unter- te Kontrollen Unregelmässig-
nehmen ten/Verstösse nehmen keiten/Verstösse

8 Verwendung von nicht biologischem Pflanzgut (Jungpflanzen), welches nicht unter eine der Aus
nahmen gemäss Artikel 1 3a fallen;

Nichteinhaltung der Tierschutzverordnung

10 Überschreitung der zulässigen nicht biologischen Futterm ittelanteile

11 Embryotransfertiere auf dem Betrieb vorhanden

12 Wartefristen bzw. doppelte Wartefristen beim Einsatz von Arzneimitteln nicht eingehalten

13 Nichteinhalten der Warte- (Umstellungs-) Fristen trotz 4-maliger Behandlung innerhalb eines Jahres
(2-maliger bei Tieren mit einem Produktionszyklus < 1 Jahr

14 Zukauf von nicht biologischen Tieren, die nicht unter eine der Ausnahmen gemäss Artikel 16f Abs. 1
oder 4 - 8 fallen
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